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Rechtsanwaltsprüfungsverordnung (RAPV)Rechtsanwaltsprüfungsverordnung (RAPV)
vom 10. Dezember 2013

Aufgrund von Art. 6 Abs. 8, Art. 71 Abs. 3 und Art. 104 Abs. 1 des
Rechtsanwaltsgesetzes (RAG) vom 8. November 2013, LGBl. 2013 Nr. 415,
verordnet die Regierung:

I. Allgemeine BestimmungenI. Allgemeine Bestimmungen

Art. 1

Gegenstand

Diese Verordnung regelt die Durchführung der Rechtsanwaltsprüfung
und der Eignungsprüfung von Rechtsanwälten aus dem Europäischen Wirt-
schaftsraum.

Art. 2

Bezeichnungen

Unter den in dieser Verordnung verwendeten Personen-, Berufs- und
Funktionsbezeichnungen sind Angehörige des weiblichen und männlichen
Geschlechts zu verstehen.
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II. RechtsanwaltsprüfungII. Rechtsanwaltsprüfung

A. ZulassungA. Zulassung

Art. 3

Antrag

1) Der Antrag auf Zulassung zur Rechtsanwaltsprüfung ist während der
Anmeldefrist bei der Liechtensteinischen Rechtsanwaltskammer (LIRAK)
einzureichen. Die Anmeldefrist wird von der LIRAK auf ihrer Homepage
publiziert.

2) Dem Antrag auf Zulassung zur Rechtsanwaltsprüfung sind folgende
Unterlagen beizulegen:
a) ein Lebenslauf;
b) zum Nachweis der Vertrauenswürdigkeit eine Bescheinigung über die

Konkurs- und Pfändungsfreiheit, eine Strafregisterbescheinigung sowie
eine Bescheinigung über die disziplinarische Unbescholtenheit;

c) der Nachweis des liechtensteinischen Landesbürgerrechts oder des
Staatsbürgerrechts eines Vertragsstaates des Abkommens über den
Europäischen Wirtschaftsraum (EWRA-Vertragsstaat) oder eines auf-
grund staatsvertraglicher Vereinbarung gleichgestellten Staates;

d) der Ausbildungsnachweis im Sinne von Art. 5 des Rechtsanwaltsgesetzes;
e) der Nachweis über eine praktische Betätigung im Sinne von Art. 4 des

Rechtsanwaltsgesetzes;
f) die Bestätigung über die Einzahlung der Gebühr für die Zulassung zur

Rechtsanwaltsprüfung (Zulassungsgebühr).

3) Der Antrag und die beizufügenden Unterlagen sind in deutscher
Sprache oder in einer beglaubigten Übersetzung einzureichen.

B. Schriftliche und mündliche PrüfungB. Schriftliche und mündliche Prüfung

1. Allgemeines1. Allgemeines

Art. 4

Grundsatz

1) Die Rechtsanwaltsprüfung besteht aus einer schriftlichen und einer
mündlichen Prüfung. Sie ist in deutscher Sprache abzulegen.
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2) Die Prüfungen finden bei Bedarf im Frühjahr und im Herbst statt.

3) Die Prüfungskommission legt die Prüfungstermine fest.

2. Schriftliche Prüfung2. Schriftliche Prüfung

Art. 5

Durchführung

1) Die schriftliche Prüfung findet an nicht aufeinander folgenden
Wochentagen, aber innerhalb einer Zeitspanne von zwei Wochen statt,
wobei dem Kandidaten für ein Sachgebiet jeweils maximal acht Stunden zur
Verfügung stehen.

2) Jeder Kandidat wird einzeln geprüft. Ihm stehen sämtliche Hilfsmittel
zur Verfügung, mit Ausnahme der Hilfe von Drittpersonen und von elek-
tronischen Kommunikationsmitteln, insbesondere Telefon oder Internet.

3) Ort und Zeit der Prüfung sowie Überwachung des Kandidaten
werden vom Vorsitzenden der Prüfungskommission angeordnet.

Art. 6

Prüfungsgebiete

1) Die schriftliche Prüfung besteht aus folgenden Gebieten:
a) Zivilrecht:

1. Abfassen einer Entscheidung oder eines Rechtsmittels bzw. einer
Gegenäusserung zu einem Rechtsmittel aufgrund eines vorgelegten
Zivilaktes oder Sachverhaltes; oder

2. Abfassen eines Gutachtens oder eines Vertrages;
b) Strafrecht:

1. Ausarbeiten eines Schlussvortrages für ein erstgerichtliches Verfahren;
oder

2. Abfassen eines Urteils oder eines Rechtsmittels gegen ein Urteil bzw.
einer Gegenäusserung zu einem Rechtsmittel oder einer Entschei-
dung bzw. eines Gutachtens aufgrund eines vorgelegten Strafaktes
oder Sachverhaltes;

c) Verwaltungsrecht:
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1. Abfassen einer Entscheidung, eines Rechtsmittels bzw. einer Gegen-
äusserung zu einem Rechtsmittel aufgrund eines vorgelegten Aktes
oder Sachverhaltes; oder

2. Abfassen eines Gutachtens;
d) Staatsrecht:

1. Abfassen einer Beschwerde an den Staatsgerichtshof gegen eine Ent-
scheidung einer Verwaltungsbehörde oder eines Gerichtes aufgrund
eines vorgelegten Aktes oder Sachverhaltes; oder

2. Abfassen eines Antrages zur Aufhebung eines Gesetzes wegen Ver-
fassungswidrigkeit oder einer Verordnung wegen Verfassungs- oder
Gesetzeswidrigkeit oder Abfassen der Vernehmlassung aufgrund
eines vorgelegten Aktes oder Sachverhaltes;

3. Abfassen eines Gutachtens über allgemeine Fragen des Staats- und
Verwaltungsrechtes, über Gegenstände der Gesetzgebung und über
Gesetzesentwürfe und die Auslegung von Gesetzen und Verord-
nungen.

3. Mündliche Prüfung3. Mündliche Prüfung

Art. 7

Durchführung

1) Die mündliche Prüfung findet frühestens einen Monat und spätestens
zwei Monate nach Ablegung der letzten schriftlichen Teilprüfung statt. Sie
ist in Anwesenheit der gesamten Prüfungskommission abzulegen.

2) Es können mehrere Kandidaten gleichzeitig zur mündlichen Prüfung
zugelassen werden. Die Prüfungsdauer beträgt für jeden Kandidaten einein-
halb Stunden.

Art. 8

Prüfungsgebiete

1) Die mündliche Prüfung beschränkt sich im Wesentlichen auf die
erforderlichen Kenntnisse für die praktische Ausübung des Rechtsanwalts-
berufes.

2) Gegenstand der mündlichen Prüfung sind neben den Gebieten der
schriftlichen Prüfung das Berufs- und Standesrecht der Rechtsanwälte. Der

173.510.11 RAPV

4 Fassung: 01.01.2014



Kandidat kann auch über die von ihm vorgelegten schriftlichen Arbeiten
befragt werden.

C. Auswertung der PrüfungC. Auswertung der Prüfung

Art. 9

Grundsatz

1) Die schriftlichen Arbeiten sind unverzüglich vom Vorsitzenden dem
sachbearbeitenden Kommissionsmitglied zur Begutachtung und Antrag-
stellung zu übermitteln. Der Vorsitzende setzt die anderen Kommissions-
mitglieder vor Abnahme der mündlichen Prüfung über die Begutachtung in
Kenntnis, und er hat die schriftlichen Arbeiten unter den anderen Kommis-
sionsmitgliedern zirkulieren zu lassen.

2) Über das Prüfungsergebnis entscheidet die Prüfungskommission mit
einfacher Mehrheit. Der Kandidat wird zur mündlichen Prüfung nur zuge-
lassen, wenn drei schriftliche Arbeiten den Anforderungen genügen.
Andernfalls gilt die Prüfung als nicht bestanden.

Art. 10

Entscheidung über das Prüfungsergebnis

1) Im Anschluss an die mündliche Prüfung entscheidet die Prüfungs-
kommission über das Ergebnis der Prüfung und stellt aufgrund des Gesamt-
eindrucks der in der schriftlichen und mündlichen Prüfung erbrachten Leis-
tungen mit Mehrheit fest, ob der Kandidat die Fähigkeit besitzt, die Tätig-
keit eines Rechtsanwalts im Fürstentum Liechtenstein auszuüben.

2) Im Anschluss daran ist die Entscheidung der Prüfungskommission
über das Ergebnis der Prüfung dem Kandidaten mündlich bekanntzugeben.

3) Ist die Rechtsanwaltsprüfung bestanden, stellt die Prüfungskommis-
sion darüber eine Bestätigung aus.

RAPV 173.510.11

Fassung: 01.01.2014 5



D. Rücktritt, Nichterscheinen und AusschlussD. Rücktritt, Nichterscheinen und Ausschluss

Art. 11

Rücktritt und Nichterscheinen

1) Der Kandidat kann bis zum zehnten Tag vor dem Prüfungstermin
der schriftlichen Prüfungen beim Vorsitzenden der Prüfungskommission
schriftlich seinen Rücktritt von der Prüfung bekannt geben.

2) Ein Rücktritt nach der in Abs. 1 genannten Frist oder ein Nichter-
scheinen zur Prüfung ist nur bei Vorliegen eines triftigen Grundes, insbe-
sondere wegen Krankheit oder Unfall, möglich. Der triftige Grund ist dem
Vorsitzenden der Prüfungskommission unverzüglich mitzuteilen. Dieser
muss vom Kandidaten die Vorlage einer Bescheinigung, insbesondere eines
Arztzeugnisses, verlangen. Die Prüfungskommission entscheidet, ob ein
Grund als triftig anzusehen ist. Eine hohe oder erhöhte Arbeitsbelastung
gilt nicht als triftiger Grund.

3) Im Fall des Vorliegens eines triftigen Grundes nach Abs. 2 ist der
Kandidat zu einem späteren Prüfungstermin zur Ablegung der noch nicht
abgelegten Teilprüfung neu zu laden.

4) Bei einem Rücktritt nach der in Abs. 1 genannten Frist oder einem
Nichterscheinen zur Prüfung ohne triftigen Grund gilt die Prüfung als nicht
bestanden.

5) Die Zulassungsgebühr wird nach Abzug einer Bearbeitungsgebühr
von 300 Franken bei rechtzeitigem Rücktritt nach Abs. 1 oder bei Rücktritt
oder Nichterscheinen aus triftigem Grund zurückerstattet. Bei einer
erneuten Einreichung eines Antrags auf Zulassung zur Prüfung ist die
gesamte Zulassungsgebühr zu entrichten.

Art. 12

Ausschluss

1) Versucht der Kandidat das Ergebnis einer Prüfung durch Täuschung
oder Verwendung unerlaubter Hilfsmittel zu beeinflussen, so wird er durch
die Prüfungskommission von der weiteren Prüfung ausgeschlossen.

2) Der Kandidat kann auch bei sonstigen erheblichen Verstössen gegen
diese Verordnung von der Prüfung ausgeschlossen werden.

3) Im Falle des Ausschlusses gilt die Prüfung als nicht bestanden.
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4) Wird nachträglich festgestellt, dass die Voraussetzungen des Abs. 1
oder 2 vorliegen, so hat die Prüfungskommission die ergangene Prüfungs-
entscheidung zu widerrufen und auszusprechen, dass die Prüfung nicht
bestanden ist. Der Widerruf ist ausgeschlossen, wenn seit der Beendigung
der Prüfung mehr als drei Jahre vergangen sind.

E. Wiederholung der PrüfungE. Wiederholung der Prüfung

Art. 13

Grundsatz

1) Wird die schriftliche Prüfung nicht bestanden, so ist die gesamte
Rechtsanwaltsprüfung zu wiederholen; eine Wiederholung kann frühestens
nach Ablauf eines Jahres erfolgen. Wird auch diese Prüfung nicht bestanden,
so kann eine zweite und letzte Wiederholung der gesamten Rechtsanwalts-
prüfung frühestens nach Ablauf von drei Jahren nach der ersten Prüfung
stattfinden.

2) Wird nur die mündliche Prüfung nicht bestanden, so muss nur diese
wiederholt werden; eine Wiederholung dieser Prüfung hat beim nächsten
Prüfungstermin zu erfolgen. Abs. 1 Satz 2 findet sinngemäss Anwendung.

F. PrüfungsorganisationF. Prüfungsorganisation

Art. 14

Ausstand, Ausschluss und Ablehnung

Über den Ausstand einzelner Kommissionsmitglieder sowie das Aus-
schluss- und Ablehnungsverfahren sind die Bestimmungen des Gesetzes
über die allgemeine Landesverwaltungspflege (LVG) sinngemäss anzu-
wenden, wobei über jede Ablehnung eines Kommissionsmitglieds der Vor-
sitzende allein, und wenn es den Vorsitzenden betrifft, die gesamte Prü-
fungskommission entscheidet.

Art. 15

Entschädigungen

Die Regierung setzt die Entschädigung der Kommissionsmitglieder fest.
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III. EignungsprüfungIII. Eignungsprüfung

Art. 16

Zulassung

Dem Antrag auf Zulassung zur Eignungsprüfung sind folgende Unter-
lagen beizulegen:
a) die Unterlagen nach Art. 3 Abs. 2 Bst. a bis c und f;
b) ein Diplom nach Art. 68 des Rechtsanwaltsgesetzes;
c) eine Erklärung über die Wahl der beiden Wahlfächer für die schriftliche

und für die mündliche Prüfung (Art. 18).

Art. 17

Prüfungsdauer

Die Prüfungsdauer beträgt bei der mündlichen Prüfung für jeden Kan-
didaten zwei Stunden.

Art. 18

Wahlfächer

1) Der Kandidat hat je ein Wahlfach aus den beiden Wahlfachgruppen
zu wählen:
a) Verwaltungsrecht oder Staatsrecht;
b) durch das Pflichtfach nicht abgedeckte Bereiche des Zivilrechts, das Ver-

waltungsrecht oder das Strafrecht.

2) Der Kandidat darf nicht dasselbe Wahlfach in beiden Wahlfach-
gruppen wählen.

3) Eines der beiden gewählten Wahlfächer ist vom Kandidaten für die
schriftliche Prüfung zu bestimmen; das andere Wahlfach ist neben dem
Pflichtfach Zivilrecht Gegenstand der mündlichen Prüfung.

Art. 19

Prüfungsgebiete

Die Eignungsprüfung umfasst folgende Gebiete:
a) das Pflichtfach Zivilrecht:
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1. Sachenrecht;
2. Gesellschafts- und Trustrecht;
3. Schuldrecht;
4. Zivilprozessordnung;
5. Grundzüge des Gerichtsverfassungsrechts, des Zwangsvollstre-

ckungsrechts und des Insolvenzrechts;
b) das Wahlfach Verwaltungsrecht;
c) das Wahlfach Staatsrecht:

1. Verfassungsrecht;
2. Gesetz über den Staatsgerichtshof;

d) das Wahlfach Zivilrecht:
1. Personenrecht;
2. Familienrecht;
3. Erbrecht;

e) das Wahlfach Strafrecht:
1. Allgemeiner Teil des Strafgesetzbuches;
2. Besonderer Teil des Strafgesetzbuches;
3. Strafprozessordnung.

Art. 20

Schriftliche Prüfung

Die schriftliche Prüfung umfasst zwei Arbeiten. Eine Arbeit bezieht sich
auf das Pflichtfach Zivilrecht, die andere auf das vom Kandidaten bestimmte
Wahlfach.

Art. 21

Prüfungsgegenstand der mündlichen Prüfung

1) Gegenstände der mündlichen Prüfung sind:
a) das Pflichtfach Zivilrecht;
b) das vom Kandidaten gewählte Wahlfach, in dem er keine schriftliche

Arbeit abgelegt hat;
c) das Berufs- und Standesrecht der Rechtsanwälte.
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2) Die mündliche Prüfung hat sich an der beruflichen Praxis eines
Rechtsanwalts zu orientieren.

Art. 22

Befreiung von Prüfungen

1) Die Prüfungskommission befreit im Einzelfall auf Antrag von der
Ablegung der Prüfung in einzelnen Prüfungsgebieten (Art. 19), wenn der
Kandidat nachweist, dass er aufgrund der von ihm abgelegten ausländischen
Anwaltsprüfung oder durch seine Berufserfahrung in einem oder mehreren
Prüfungsgebieten die für die Ausübung des Rechtsanwaltsberufes im Fürs-
tentum Liechtenstein erforderlichen materiell- und verfahrensrechtlichen
Kenntnisse erworben hat.

2) Eine Berufserfahrung im Sinne von Abs. 1 liegt vor, wenn sie nach
ihrer Art und Dauer geeignet ist, dem Kandidaten ausreichende Kenntnisse
im liechtensteinischen Recht bezogen auf das betreffende Prüfungsgebiet zu
verschaffen.

Art. 23

Prüfungsergebnis

Über das Prüfungsergebnis entscheidet die Prüfungskommission mit
einfacher Mehrheit. Der Kandidat wird zur mündlichen Prüfung nur zuge-
lassen, wenn beide schriftlichen Arbeiten den Anforderungen genügen.
Andernfalls gilt die Prüfung als nicht bestanden.

Art. 24

Ergänzendes Recht

Im Übrigen finden auf die Durchführung der Eignungsprüfung Art. 3
Abs. 1 und 3, Art. 4 bis 7, 9 Abs. 1 und Art. 10 bis 15 sinngemäss Anwen-
dung.
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IV. PrüfungsgebührenIV. Prüfungsgebühren

Art. 25

Grundsatz

1) Die Prüfungskommission erhebt folgende Prüfungsgebühren:
a) für die Rechtsanwaltsprüfung: 1 100 Franken;
b) für die Eignungsprüfung: 600 Franken.

2) Die Prüfungsgebühren werden von der Landeskasse nach Durchfüh-
rung der Prüfung in Rechnung gestellt.

V. SchlussbestimmungenV. Schlussbestimmungen

Art. 26

Aufhebung bisherigen Rechts

Es werden aufgehoben:
a) Verordnung vom 17. Juli 1971 über die Rechtsanwaltsprüfung (Prüfungs-

reglement), LGBl. 1971 Nr. 37;
b) Verordnung vom 9. Januar 1973 über die Abänderung des Prüfungs-

Reglementes betreffend Rechtsanwälte und Rechtsagenten, LGBl. 1973
Nr. 8;

c) Verordnung vom 16. März 1989 über die Abänderung des Prüfungs-
Reglementes betreffend Rechtsanwälte und Rechtsagenten, LGBl. 1989
Nr. 26;

d) Verordnung vom 18. Mai 1999 über die Abänderung des Prüfungs-Regle-
mentes betreffend Rechtsanwälte und Rechtsagenten, LGBl. 1999 Nr.
121;

e) Verordnung vom 13. Juli 2004 betreffend die Abänderung der Verord-
nung über die Rechtsanwaltsprüfung (Prüfungsreglement), LGBl. 2004
Nr. 164;

f) Verordnung vom 21. Dezember 2004 betreffend die Abänderung der Ver-
ordnung über die Rechtsanwaltsprüfung (Prüfungsreglement), LGBl.
2004 Nr. 289;
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g) Verordnung vom 3. Juli 2007 betreffend die Abänderung der Verordnung
über die Rechtsanwaltsprüfung (Prüfungsreglement), LGBl. 2007 Nr.
159;

h) Verordnung vom 29. Januar 2008 betreffend die Abänderung der Verord-
nung über die Rechtsanwaltsprüfung (Prüfungsreglement), LGBl. 2008
Nr. 47;

i) Verordnung vom 18. Juli 1995 über die Eignungsprüfung von Rechtsan-
wälten aus dem Europäischen Wirtschaftsraum, LGBl. 1995 Nr. 175;

k) Verordnung vom 30. September 1997 betreffend die Abänderung der
Verordnung über die Eignungsprüfung von Rechtsanwälten aus dem
Europäischen Wirtschaftsraum, LGBl. 1997 Nr. 175;

l) Verordnung vom 18. Mai 1999 betreffend die Abänderung der Verord-
nung über die Eignungsprüfung von Rechtsanwälten aus dem Europäi-
schen Wirtschaftsraum, LGBl. 1999 Nr. 116;

m) Verordnung vom 13. Juli 2004 betreffend die Abänderung der Verord-
nung über die Eignungsprüfung von Rechtsanwälten aus dem Europäi-
schen Wirtschaftsraum, LGBl. 2004 Nr. 163;

n) Verordnung vom 21. Dezember 2004 betreffend die Abänderung der
Verordnung über die Eignungsprüfung von Rechtsanwälten aus dem
Europäischen Wirtschaftsraum, LGBl. 2004 Nr. 290;

o) Verordnung vom 3. Juli 2007 betreffend die Abänderung der Verordnung
über die Eignungsprüfung von Rechtsanwälten aus dem Europäischen
Wirtschaftsraum, LGBl. 2007 Nr. 160;

p) Verordnung vom 29. Januar 2008 betreffend die Abänderung der Verord-
nung über die Eignungsprüfung von Rechtsanwälten aus dem Europäi-
schen Wirtschaftsraum, LGBl. 2008 Nr. 48.

Art. 27

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2014 in Kraft.

Fürstliche Regierung:
gez. Adrian Hasler
Fürstlicher Regierungschef
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